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Gemeindeverwaltung 
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Nützliche Telefonnummern 

Gemeindeverwalter 
Lars Silfverberg  Tel. 061 935 95 92  
lars.silfverberg@ziefen.ch 
Finanzen 
Sonja Mühlethaler Tel. 061 935 95 91 
sonja.muehlethaler@ziefen.ch 

Einwohnerdienste 
Lukas Baumgartner Tel. 061 935 95 90 
lukas.baumgartner@ziefen.ch 

Kauffrau in Ausbildung 

Patrice Pfister Tel. 061 935 95 95 
patrice.pfister@ziefen.ch 

 

Schalterstunden der Verwaltung 

Montag - Freitag 09.00 - 11.30 Uhr 
Montagnachmittag 15.00 - 17.00 Uhr 
Mittwochnachmittag 15.00 - 18.00 Uhr 
 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten  
nach Vereinbarung.  
� Achtung ausserordentliche  
Öffnungszeiten gemäss Seite 1 oben 
 
Sprechstunde 
Nach telefonischer Vereinbarung  

mit Gemeindepräsidentin 
Cornelia Rudin  Tel. 061 931 26 09 

 
Impressum 
Redaktionsschluss / Erscheinungsdatum 
20.09.2017, 12.00 Uhr / 29.09.2017 
E-Mail Adresse für Inserate 

redaktion@ziefen.ch 
 

 
1 Seite   CHF 120.00   
1/2 Seite  CHF   60.00   
1/4 Seite  CHF   30.00   

Tradition heißt nicht, Asche verwahren, sondern eine Flamme am Brennen halten.  
Jean Jaurés (1859 - 1914), französischer Philosoph, 

 

Am 3. September 2017, haben sich 24 Ziefner (Einheimische und Heimweh-
Ziefner) auf nach Interlaken gemacht um der Schweiz den Nünichlinger-Brauch 
am Unspunnen-Festumzug zu zeigen. Ein Fest, dass in dieser Art nur alle 12 Jahre 
durchgeführt wird. (Foto Andreas Stohler) 

Gleich zwei Anlässe von Strahlkraft zum Monatsanfang: Nationalratspräsident 
Jürg Stahl, der höchste Schweizer, eröffnet am 1. September die Gewerbeaus-
stellung. (Foto Martin Hug) 



 

 

 
Rücktritt Beatrix Probst aus der RGPK per 
31.12.2017 
Per Ende Dezember 2017 hat Beatrix Probst 
ihren Rücktritt als Mitglied der RGPK einge-
reicht. Beatrix Probst  ist seit 2013 in der RGPK 
tätig, seit Januar 2016 als Präsidentin. Der Ge-
meinderat und die Verwaltung danken Beatrix 
Probst für die stehts umgängliche und konstruk-
tive Zusammenarbeit. Die Ersatzwahl in die 
RGPK findet am Abstimmungswochenende 
vom 26. November 2017 statt. Interessierte 
Einwohnerinnen und Einwohner melden sich 
bitte bei Gemeindeverwalter Lars Silfverberg, 
Tel. 061 935 95 92. Für Fragen zur Arbeit der 
RGPK steht Beatrix Probst 061 931 18 53 gerne 
zur Verfügung. 
 
Verfügung: Verwaltungs- und Organisations-
reglement - Genehmigung 
Am 20. Februar 2017 und am 13. Juni 2017 hat 
die Gemeindeversammlung der Einwohner-
gemeinde Ziefen den Anhang des Verwal-
tungs- und Organisationsreglements geändert. 
Die Referendumsfrist ist unbenützt abgelaufen. 
Die Finanz- und Kirchendirektion hat das Reg-
lement geprüft und verfügt: 
Die Änderungen vom 20. Februar 2017 und 
vom 13. Juni 2017 des Anhangs des Verwal-
tungs- und Organisationsreglements der Ein-
wohnergemeinde Ziefen werden genehmigt 
und rückwirkend auf den 1. Juli 2017 in Kraft 
gesetzt. 
 
Freie Lehrstellen 2018 
Die Einwohnergemeinde Ziefen bietet ab  
Anfang August 2018 wieder eine KV-Lehrstelle, 
sowie eine Lehrstelle für eine(n) Betriebsfach-
mann / Betriebsfachfrau Fachrichtung Werkhof 
an. Beide Ausbildungen dauern drei Jahre, 
sind sehr vielseitig und interessant. Die Stellen-
ausschreibungen finden Sie in diesem Mittei-
lungsblatt. 
 
FEB Umfrage 
Gemäss Gesetz über die Familienergänzende 
Betreuung sind die Gemeinden verpflichtet 
eine Bedarfserhebung durchzuführen. Diese 
wurde in der Gemeinde Ziefen in der Zeit vom 
1. Juni bis 31. Juli mittels Online Fragebogen 
durchgeführt. Auf die Umfrage wurde an die-
ser Stelle hingewiesen.  

 
 
Die Eltern der Schulkinder wurden mittels Flug-
blatt zusätzlich auf die Umfrage aufmerksam 
gemacht. 
Gemäss der nun vorliegenden Auswertung 
haben sich 29 Personen an der Umfrage betei-
ligt. Der Gemeinderat hat das Resultat analy-
siert und ist zum Schluss gekommen, dass zur 
Zeit über die bestehende individuelle Unter-
stützung hinaus, kein Handlungsbedarf be-
steht.  
 
Auftragsvergabe neue Webseiten 
Der Kanton Basel-Landschaft hat seit Septem-
ber 2016 einen neuen Internetauftritt. Für den 
neuen Internetauftritt wurde die Website des 
Kantons auf ein neues System migriert. Dies hat 
zur Folge, dass die Gemeinde-Webseiten, 
welche noch auf dem alten System laufen, 
ausser Betrieb genommen werden und eine 
neue Webseite erstellt werden muss.  
Der Kanton bietet den Gemeinden für die 
Umsetzung des neuen Internetauftritts eine 
Lösung an. Die Inhalte werden in Absprache 
mit den Gemeinden von der Landeskanzlei 
manuell migriert. Die Gemeinden müssen ihre 
Website nach der Migration selbständig bear-
beiten und Inhalte zukünftig selber publizieren. 
Die Kosten für die Lösung betragen einmalig 
CHF 1‘500.00 für die Migration der Inhalte. 
Zusätzlich fallen jährlich wiederkehrende Kos-
ten für das Hosting in der Höhe von CHF 900.00 
an. 
 
Ölfeuerungskontrolle im Winter 2017/2018 
Aufgrund von Artikel 13 der eidgenössischen 
Luftreinhalte-Verordnung (LRV) ist die Gemein-
de Ziefen dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass Öl- und Gasfeuerungen alle zwei Jahre 
kontrolliert werden. 
Ziefen hat die Kontrolle nicht liberalisiert. Das 
heisst, die Kontrollmessungen werden durch 
den Gemeindekontrolleur Herrn Jean-Marie 
Vogel durchgeführt. 
 
Der Gemeindekontrolleur bietet folgende 
Dienstleistung. 
1. Qualitätssicherung 

Der Beauftragte für die Kontrollmessungen 
erfüllt die gleichen Anforderungen wie das 
Personal von Servicefirmen: Wer amtlich 

Schalterstunden während den Herbstferien 
 

Die Gemeindeverwaltung ist vom 02. Oktober bis 13. Oktober 2017 
 

nur am Vormittag von 09.00 bis 11.30 Uhr geöffnet 
 

(ausserhalb dieser Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung) 
 

 

 



 

 

anerkannte Messungen durchführen will, 
muss die eidgenössische Berufsprüfung als 
Feuerungskontrolleur oder Feuerungs-
fachmann bestanden haben. Der Feue-
rungskontrolleur hat keinen Verkaufsdruck 
und ist in seiner Beurteilung neutral. 

2. Kosten für die Kontrolle 
 Öl oder Gas: für einstufige Brenner 
 Barzahlung   CHF 82.10 
 gegen Rechnung   CHF 91.80 
 Öl oder Gas für zweistufige Brenner  
 Barzahlung  CHF 103.70 
 gegen Rechnung  CHF 111.25 
 
Die erste Kontrolle ist in der Regel 3 bis 12 Mo-
nate nach Inbetriebnahme der Anlage durch-
zuführen.  
Sie müssen nichts unternehmen, der Feue-
rungskontrolleur wird sich wie gewohnt bei 
Ihnen frühzeitig anmelden. 
Bitte beachten Sie: 
Ein Heizungsservice ersetzt die Feuerungskon-
trolle nicht. 
Feuerungen in Neubauten oder sanierte Hei-
zungsanlagen sind auch kurz nach Inbetrieb-
nahme kontroll- und messpflichtig. 

Der Kaminfeger ersetzt die Feuerungskontrolle 
nicht. 
Auch wenn eine private Firma die Feuerungs-
kontrolle vornähme (liberalisiertes Modell), 
würde der Feuerungskontrolleur zusätzlich eine 
Rechnung von CHF 45.00 für die Administration 
stellen. 

 
Hochzeit René Gerber 
Am 22. September hat unser Hauswartungsan-
gestellter René Gerber seine Partnerin Ursula 
Lehmann geheiratet. Die Mitarbeitenden der 
Gemeinde und der Gemeinderat wünschen 
dem Brautpaar alles Gute für die Zukunft.  

 
Schalteröffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
Wir möchten Sie an dieser Stelle wieder einmal 
darauf aufmerksam machen, dass Besuche 
bei uns auf der Gemeindeverwaltung selbst-
verständlich auch ausserhalb der ordentlichen 
Schalterstunden möglich sind. Sie dürfen unter 
� 061 935 95 95 einen Termin mit uns vereinba-
ren, wir sind gerne für Sie da. 
 
 

 
 

 
  

Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde (KESB) 

 

KESB Frenkentäler 

Postfach 262 
Hauptstrasse 22 
4416 Bubendorf 
Tel. 061 599 85 50 
Fax 061 599 85 51 
frenkentaeler@kesb-bl.ch 

Kontakt betreffend Ruhe und  
Ordnung 

 
 

Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr direkt 061 935 95 95 
 
Montag bis Freitag von 13.30 bis 17.00 Uhr direkt 061 935 95 95 
 
Montag bis Freitag von 17.00 bis 08.00 Uhr sowie an den Wochenenden 
und Feiertagen Tel. 061 553 35 35 
 
 

Asylbetreuung bei Anliegen und 
Fragen 

Convalere AG 

Telefon:  061 500 10 50 
 

Fernsehgenossenschaft Störungsnummer 
Telefon: 061 821 00 10 

Gesamthärte 
Trinkwasser 

 

Messdatum: 21.09.2017 – Leitungswasser 
Deutscher Härtegrad: ca. 10° d / Französischer Härtegrad: ca. 18°f 



 

 

 Einwohnergemeinde 
 Ziefen 
 

 

Ab Anfang August 2018 ist bei der Einwohnergemeinde Ziefen eine 
 

Lehrstelle 
Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt (Fachrichtung Werkdienst) 
 

zu besetzen. 
 

Haben Sie Freude am Arbeiten im Freien, in der Natur und an der Ausübung praktischer Tätigkei-
ten? Verfügen Sie zudem über eine rasche Auffassungsgabe, sind Sie allwettertauglich und team-
fähig? Angesprochen werden in erster Linie Personen aus Ziefen und der näheren Umgebung, die 
eine nicht alltägliche und vielseitige Ausbildung absolvieren möchten. 
 

Mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis haben Betriebsfachfrauen /-männer gute Aussichten 
auf eine interessante Anstellung und können sich mit einer verkürzten Lehre auch in einem ande-
ren Berufsfeld (z.B. Gärtner, Hauswart etc.) spezialisieren. Mindestvoraussetzung für diese vielfälti-
ge, 3-jährige Ausbildung ist der erfolgreiche Abschluss der Sekundarschule Niveau A, sowie Zuver-
lässigkeit und manuelles Geschick. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihr vollständiges Bewerbungsdossier bis 
spätestens Freitag, 20. Oktober 2017. Senden Sie Ihre Unterlagen (Bewerbung inkl. Lebenslauf, 
Zeugniskopien, Foto) an: Gemeindeverwaltung Ziefen, Hauptstr. 107, 4417 Ziefen. 
 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Gemeindewegmacher Stefan Dürr (079 455 73 39). 
 

 

 Einwohnergemeinde 
 Ziefen 
 

 

Ab Anfang August 2018 ist auf unserer Gemeindeverwaltung eine 
 

Lehrstelle 
Kauffrau / Kaufmann (E- oder M-Profil) 
 

zu besetzen. 
 

Haben Sie Freude am Kontakt mit Menschen und interessieren Sie sich für eine vielseitige Ausbil-
dung im kaufmännischen Bereich? Wenn Sie an exaktes, selbständiges Arbeiten gewohnt sind, 
über ein rasches Aufnahmevermögen verfügen, kommunikativ sind und sich problemlos in ein 
Team integrieren können, Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein für Sie keine Fremdwörter 
sind, sind Sie bei uns an der richtigen Stelle. 
 

Ein dynamisches Verwaltungsteam und ein modern eingerichteter Arbeitsplatz erwarten Sie. Die 
Ausbildung kann im E-Profil (erweiterte Grundausbildung) oder im M-Profil (Berufsmaturität) absol-
viert werden. 
 

Als Auszubildende/r durchlaufen Sie alle Abteilungen unserer Verwaltung. Die Ausbildung bietet 
eine ausgezeichnete Basis für alle kaufmännischen Berufe. Nach dem Lehrabschluss stehen Ihnen 
verschiedene Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten offen. Voraussetzung für die dreijährige 
Ausbildung auf unserer Gemeindeverwaltung ist der erfolgreiche Abschluss der Sekundarschule 
Niveau E oder P. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihr vollständiges Be-
werbungsdossier bis spätestens Freitag, 20. Oktober 2017. Senden Sie Ihre Unterlagen (Bewerbung 
inkl. Lebenslauf, Zeugniskopien, Foto, Multicheck erwünscht) an: Gemeindeverwaltung Ziefen, 
Hauptstr. 107, 4417 Ziefen.  
Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Lehrlingsbetreuerin Sonja Mühlethaler (061 935 95 91) oder 
Gemeindeverwalter Lars Silfverberg (061 935 95 92) zur Verfügung. 
 

  



 

 

 

 

 

Mutationen Einwohnerkontrolle / Zivilstandsnachrichten 
 

Zuzüge 

Gisin Corina und Riesen Harco 

Lupsingerstrasse 23, 4417 Ziefen 

 

Frank Pascal und Sarah 

Leimenweg 3, 4417 Ziefen 

 

Brechbühl Natalie und Giglio Marco 

Hauptstrasse 130, 4417 Ziefen 

 

Howell Neil und Itin Nicole mit Neo 

Steinenbühl 46, 4417 Ziefen 

 

Geburt 

Kalbermatter Lenn, 18.08.2017 

Sevogelweg 40, 4417 Ziefen 

 

Wiesner Tim, 30.08.2017 

Im Krummacker 26, 4417 Ziefen 

 

Todesfälle 

Saladin-Haduyatz Elisabeth, 1923-2017 

Hauptstrasse 61, 4417 Ziefen 

Grundbuch 
 

Kauf und Schenkung. Parz. 103: 454 m² mit Oekonomiegebäude, Hauptstrasse 138a, Gartenanlage, übrige 
befestigte Flächen "Oberdorf"; Parz. 105: 13 m², übrige befestigte Flächen "Oberdorf"; Parz. 107: 83 m² mit 
Wohnhaus, Hauptstrasse 138, übrige befestigte Flächen "Oberdorf"; Veräusserer: Kaufmann Rolf, Lausen, Eigen-
tum seit 14.1.2013, 20.5.2014, 22.11.2013, 19.8.2004, 18.3.2016. Erwerber: Kaufmann-Müllhaupt Heidi, Lupsingen 
 

Erbteilung. Parz. 1166: 2260 m², Matte, Wald "Buch"; Parz. 1167: 19771 m² mit Schafstall, Kleckenberg, Gartenan-
lage, geschlossener Wald "Buch"; Parz. 1246: 1466 m², Matte "Leimen"; Parz. 1313: 5429 m², Wald "Kleckenberg"; 
Parz. 1317: 3105 m² mit Reithalle Nr. 223 B, Kleckenberg, uebrige befestigte Fläche, uebrige humusierte Fläche 
"Kleckenberg"; Parz. 1318: 12704 m², Wald "Langacker"; Parz. 2462: 29930 m² mit Wohnhaus Nr. 223, Klecken-
berg, Pferdeboxen Nr. 223 A, Kleintierstall Nr. 223 C, Hühnerhaus Nr. 223 D, Schopf, Schafstall, uebrige befestig-
te Fläche, Acker, Wiese, Weide, Wald, Gartenanlage, uebrige humusierte Fläche"Kleckenberg"; Parz. 755, GB 
Reigoldswil: 5125 m², Wiese "Reifenstein". Veräussererzu GE: Erbengemeinschaft Eglin Ernst, Erben (Barandun 
Jacqueline, DavosDorf; Goetschel Roxane, Basel; Eglin Fabienne, Ziefen), Eigentum seit 9.6.2016.Erwerber zu 
GE: fortge. Erbengemeinschaft Eglin Ernst 1, Erben (Barandun Jacqueline,Davos Dorf; Eglin Fabienne, Ziefen) 
 

Kauf, Mutation. Von Parz. 280: 60 m² Gartenanlage „Hofmatt“, vereinigt mit Parz. 2610. Veräusserer: Hess Im-
mobilien AG Ziefen, Ziefen, Ziefen BL, Eigentum seit 31.8.2016, 10.8.2017. Erwerber zu 70/130, 60/130: Die Eigen-
tümer der Parz. Nrn. 2375 (Schlumpf Markus Karl, Ziefen), 2611 (OR 530: Schlumpf Patrik, Ziefen, Schlumpf-
Matter Fernanda, Ziefen) 
 

Kauf und Schenkung. Parz. 2611: 236 m², Gartenanlage, Acker, Wiese, Weide "Hofmatt". Veräusserer: Schlumpf 
Markus Karl, Ziefen, Eigentum seit 10.8.2017. Erwerber zu GE: Einf. Gesellschaft OR 530 (Schlumpf Patrik, Ziefen; 
Schlumpf-Matter Fernanda, Ziefen) 

Baugesuche 
 

Nr. 1364/2017. Bauherrschaft: Sprunger Benjamin Sprunger-Eichholzer Stephanie, Hauptstrasse 63, 4417 Ziefen. 
Projekt: Um- und Ausbau Wohnhaus, Parzelle Nr. 72, Hauptstrasse 63. Projektverantwortliche Person: Eichholzer 
Architekten, Hauptstrasse 24, 4425 Titterten. 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Eidgenössische Abstimmungen  

 Resultat Ziefen Resultat BL Resultat CH 

 Ja Nein Ja Nein Ja Nein 

Bundesbeschluss vom 14.03.2017 über die Er-
nährungssicherheit (direkter Gegenentwurf zur 
Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit») 

398 
(76.5%) 

122 
(23.5%) 

67`397 
(77.2% 

19`886 
(22.8% 

1`942`931 
(78.7%)  

524`875 
(21.3%) 

Bundesbeschluss vom 17.03.2017 über die Zu-
satzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung 
der Mehrwertsteuer 

273 
(50.9%) 

263 
(49.1%) 

43`403 
(48.5% 

46`156 
(51.5% 

1`254`675 
( 50%) 

1`257`032 
(50%) 

Bundesgesetz vom 17.03.2017 über die Reform 
der Altersvorsorge 2020 

266 
(49.8%) 

268 
(50.2%) 

41`006 
(45.9%) 

48`377 
(54.1%) 

1`186`079 
(47.3%) 

1`320`830 
(52.7%) 

Kantonale Abstimmungen  

 Resultat Ziefen 

 Ja Nein 

Formulierte Gesetzesinitiative „Für einen effizienten und flexiblen 
Staatsapparat“ vom 3. August 2012;  

204 
(41.2%) 

291 
(58.8%) 

Änderung des Bildungsgesetzes vom 6. April 2017 betreffend Strei-
chung der pauschalen Beiträge zum Besuch der Privatschulen;  

268 
(51.5%) 

252 
(48.5%) 

Landratsbeschluss vom 9. Februar 2017 betreffend Realisierungs-
kredit für die Tramverbindung Margarethenstich.  

199 
(38.8%) 

314 
(61.2%) 

Formulierte Initiative Verfassungsinitiative „Für gesunde Staatsfinanzen ohne Steuererhöhungen“ vom 9. Januar 
2014 mit Gegenvorschlag des Landrats vom 1. und 15. Juni 2017 sowie das Finanzhaushaltsgesetz vom 1. Juni 
2017; 

Initiative Gegenvorschlag Stichfrage 

Ja Nein Ja Nein Initiative Gegenvorschlag 

155 320 258 202 161 268 

Kommunale Wahlen  

 Resultat Ziefen 

Ersatzwahl von 1 Mitglied in den  Bürgerrat für  
den Rest der Amtsperiode bis 30. Juni 2020  

Gewählt ist: 
Patrick Rudin 

 
andere 

 
108 

 
22 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veranstaltungskalender 
Angaben ohne Gewähr 

 

Wir bieten Ziefner Vereinen/Gruppen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen für die nächsten Monate, d.h. im Voraus im Mitteilungsblatt 
der Gemeinde zu publizieren. Ihren Text (1-Zeiler wie unten) reichen Sie bitte laufend schriftlich zuhanden der Redaktion 

 Mitteilungsblatt ein. 
 

Mi 04. Oktober 09.30 - 11.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 
(2. Stock) 

Di 17. Oktober  ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
Do 19. Oktober ab 09.00 Uhr Muki-Turnen Kleine Turnhalle 
Di 24. Oktober 19.30 BLS-AED, Samariterverein Ziefen 
Mi 25. Oktober 14.30 Uhr Seniorennachmittag Mehrzweckraum 

Mi 25. Oktober 09.30 - 11.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 
(2. Stock) 

Do 26. Oktober ab 09.00 Uhr Muki-Turnen Kleine Turnhalle 
Di 
 

31. Oktober ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 

Do 02. November ab 09.00 Uhr Muki-Turnen Kleine Turnhalle 
Fr 03. November ab 11.00 Uhr Brotverkauf, Bachhüslifrauen Bachhüsli 
Sa 04. November  BLS-AED, Samariterverein Mehrzweckraum 
Mi 08. November 09.30 - 11.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Do 09. November ab 09.00 Uhr Muki-Turnen Kleine Turnhalle 
Mo 13. November 19.30 Vortrag, Samariterverein Bubendorf 
Di 14. November ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
Do 16. November ab 09.00 Uhr Muki-Turnen Kleine Turnhalle 
Mi 22. November 09.30 - 11.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Mi 22. November 14.30 Uhr Seniorennachmittag Mehrzweckraum 

Do 23. November ab 09.00 Uhr Muki-Turnen Kleine Turnhalle 
Sa 25. November 09.00 - 17.00 Uhr E-Learning, Samariterverein Ziefen 
Di 28. November ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
Mi 29. November  14.00 – 17.00 Uhr Frauenverein, Weihnachtsbasteln für Kinder kleine Turnhalle 
Do 30. November  14.00 – 17.00 Uhr Frauenverein, Weihnachtsbasteln für Kinder kleine Turnhalle 
Schulferien  
30.09.2017 – 15.10.2017 Herbst 

23.12.2017 – 07.01.2018 Weihnachten 

10.02.2018 – 25.02.2018 Fasnacht 

Mitteilungsblatt 
2017 

Erscheinungsdatum Redaktionsschluss (jeweils 12.00 Uhr) 
Freitag, 27. Oktober 2017 Mittwoch, 18. Oktober 2017 
Freitag, 24. November 2017 Mittwoch, 15. November 2017 
Freitag, 22. Dezember 2017 Mittwoch, 13. Dezember 2017 

�Wir bitten Sie, den Redaktionsschluss unbedingt einzuhalten. Zu spät 
eingereichte Inserate können nicht mehr berücksichtigt werden! 

Datum Ortschaft Strasse Fahrtrichtung 
V max 
km/h 

Kontrollzeitraum Anz. 
FZ 

Übertretungen 

von  bis Anzahl In % 

18.08.2017 Ziefen 
Reigoldswi-
lerstrasse 

Bubendorf 
Reigoldswil 

80 10:01 11:31 261 3 1.1% 

Kontrollstunden 01:30 

HAUPTABTEILUNG VERKEHRSSICHERHEIT 
 



 

 

  

 

Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum 

Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 11. Juni 1998 (kWaG, SGS 570) ist die Fläche des Waldeigentums mas-

sgebend für die Bewilligungspflicht für Holzschläge. Ausgehend von der Waldfläche eines Eigentümers oder einer 

Eigentümerin innerhalb eines Forstreviers wird zwischen betriebsplanpflichtigem (mehr als 25 ha) und nicht be-

triebsplanpflichtigem (weniger als 25 ha) Waldeigentum unterschieden.Für nicht betriebsplanpflichtige Waldei-

gentümerinnen und Waldeigentümer gelten folgende Bestimmungen: 

 

1. Gemäss §20 des kantonalen Waldgesetzes ist jeder Holzschlag bewilligungs- oder meldepflichtig. Eine Mel-

dung an den Revierförster ist notwendig für Holzschläge im Rahmen von Pflegearbeiten, sowie für die eigene 

Brennholz- und Nutzholzversorgung. Alle andern Holzschläge sind bewilligungspflichtig. 

2. Zuständige Behörde für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum ist der Revierförster oder 

die Revierförsterin jener Gemeinde, in der das Waldeigentum liegt. Er oder sie nimmt die Meldung über ge-

plante Holzschläge entgegen, zeichnet die Bäume an und entscheidet über die Bewilligungspflicht. 

3. Die Holzschlagbewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Der Bewilligungsentscheid 

ist beim Amt für Wald beider Basel anfechtbar. 

4. Für Saaten und Pflanzungen im und zur Neuanlegung von Wald dürfen ausschliesslich Saatgut und Pflanzen 

verwendet werden, deren Herkunft bekannt und dem Standort angepasst ist. 

5. Holzschläge ohne Bewilligung oder Meldung, die Missachtung der Bewilligung oder der darin aufgeführten 

Auflagen und Bedingungen sind als Übertretungen im Sinne der eidgenössischen und kantonalen Waldge-



  



  



 

  



[Primarschule Ziefen]   

  



 [Ref. Kirche]   

  



[Ref. Kirche]  



[Ref. Kirche]    



 [Ref. Kirche]    



[Chrischona Gemeinde]   



 [Pfarrei Bruder Klaus]   





  



 

   

Herzliche Gratulation 

 
Gregor Tschopp hat seine 

dreijährige Ausbildung zum 

diplomierten Rettungssanitä-

ter HF erfolgreich mit der No-

te 5.6 abgeschlossen. 

 
Für seine berufliche Zukunft 

wünschen wir ihm stets guten 

Einsatz. 
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